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Tex t t eil 

Zu Grunde liegt das BBauG v. 18.8.76 und die BauNVO vom 15.9.77. 

A Planungsrechtliche Festsetzungen 
(§ 9 (1) BBauG) 

Art der baulichen Nutzung (§§ 1-15 BauNVO): Reines Wohngebiet 

2 Maß der baulichen Nutzung (~§ 16-21a BauNVO): Siehe Lageplan 

3 Bauweise (9 22 BauNVO) 

0: offene Bauweise 
~ offene Bauweise; es sind jedoch nur Doppelhäuser zulässig 

a: abweichende Bauweise 
Die Gebäude können innerhalb der überbaubaren Grundstücks
fläche auf der Ost-u.Westgrenze errichtet werden. Wird nicht 
an die Grenze gebaut, so ist ein Abstand nach LBO einzuhalten. 

4 Stellung der Gebäude (9 9 (1) 2 BBauG) 

Die Gebäuderichtungen sind wie im Lageplan dargestellt, einzuhalten. 

5 Stellplätze u. Garagen 

Garagen sind nur auf den dafür festgesetzten Flächen zulässig. 
Stellplätze können auf den dafür ausgewiesenen Flächen oder 
soweit möglich, im Stauraum der Garagen errichtet werden. 

6 Höhenlage der baulichen Anlagen (§ 9 (2) BBauG) 

Sie wird von der Kreisbaumeisterstelle verbindlich festgelegt. 

7 Mit Leitungsrecht zu belastende Fläche (§ 9 (1) 21 BBauG) 

Die im Lageplan dargestellte Fläche ist mit einem Leitungs
recht (Stromversorgung) zugunsten der Stadtwerke Ulm zu belasten. 
Sie darf nicht überbaut oder mit tiefwurzelnden Bäumen und 
Sträuchern bepflanzt werden. 

B Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

(§ 111 LBO) 

Dachgestaltung 

Wohngebäude und Garagen sind mit Flachdach zu versehen. 
Dachaufweitungen sind zulässig. 

2 Einfriedung und Bepflanzung 

Zulässig sind lebende Einfriedungen (Hecken) und darin einbe
zogene Moschen-oder Knüpfdrohtzäune bis 80 cm Höhe zulässig. 
Die Hauseingangsseiten entlang von öffentlichen Straßen sind als 
Rasenflächen mit einzelnen Strauchgruppen oder Baumgruppen anzulegen. 

3 Die Wohngebäude sind an die Gemeinschaftsantennenanlage 
anzuschließen. 
Als Heizung für die Gebäude ist nur Elektroheizung zulässig. 
Elektro-u. Fernmeldeleitungen sind unterirdisch zu verlegen. 
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